
ÜBERSETZUNG

ÖFFENTLICHER DIENST DER WALLONIE

[C − 2024/004329]
19. APRIL 2024 — Erlass der Wallonischen Regierung zur Änderung des Erlasses der Wallonischen Regierung vom

23. Februar 2024 zur Verteilung der Provinzräte auf die Wahlbezirke gemäß den am 1. Januar 2024 festgestellten
Bevölkerungszahlen

Die Wallonische Regierung,

Aufgrund des Kodex für lokale Demokratie und Dezentralisierung, insbesondere Artikel L2212-6, in der durch das
Dekret vom 1. Juni 2023 geänderten Fassung;

Aufgrund des Erlasses der Wallonischen Regierung vom 23. Februar 2024, der für jede Provinz und jede Gemeinde
die Bevölkerungszahlen zum 1. Januar 2024 festlegt;

Aufgrund des Erlasses der Wallonischen Regierung vom 23. Februar 2024 zur Verteilung der Provinzialräte auf die
Wahlbezirke gemäß den am 1. Januar 2024 festgestellten Bevölkerungszahlen.

In der Erwägung, dass die Provinz Namur nun mehr als 500.000 Einwohner hat und der Provinzialrat gemäß
Artikel L2212-5, Unterabsatz 1 des Kodex für lokale Demokratie und Dezentralisierung nun aus 43 Mitgliedern
bestehen muss;

Auf Vorschlag des Ministers für lokale Behörden;

Nach Beratung,

Beschließt:

Artikel 1 - Im Erlass der Wallonischen Regierung vom 23. Februar 2024 zur Verteilung der Provinzialräte auf die
Wahlbezirke gemäß den am 1. Januar 2024 festgestellten Bevölkerungszahlen wird der Anhang durch den Anhang des
vorliegenden Erlasses ersetzt.

Art. 2 - Der vorliegende Erlass tritt bei der nächsten vollständigen Neubesetzung der Provinzialräte in Kraft.

Art. 3 - Der Minister für lokale Behörden wird mit der Durchführung des vorliegenden Erlasses beauftragt.

Namur, den 19. April 2024.

Der Ministerpräsident
E. DI RUPO

Der Minister für Wohnungswesen, lokale Behörden und Städte
Ch. COLLIGNON
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